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MELCHIOR – ABSCHIEBUNGSHAFT – KOMMENTAR

ANHANG: Entscheidungen im Volltext

Oberlandesgericht München

Beschluss vom 07. Juni 2005

- 34 Wx 064/05 –

Zu den Regelungen der §§ 62 Abs. 2 Satz 4, 72 Abs. 4 AufenthG 

Zitierweise: OLG München v. 07.06.2005 bei Melchior, Abschiebungs-haft, Anhang

Leitsatz des Gerichts

Ist ein strafrechtliches Verfahren gegen den Betroffenen anhängig und liegt das Einvernehmen der Staatsanwaltschaft mit der Abschiebung nicht vor, sind für die Anordnung von Abschiebungshaft konkrete Feststellungen dazu erforderlich, aus welchen Gründen eine Abschiebung innerhalb einer dreimonatigen Frist nicht ausgeschlossen erscheint.

Wortlaut der Entscheidung

Oberlandesgericht München

34 Wx 064/05

LG Nürnberg-Fürth 18 T 4000/05

AG Nürnberg 57 XIV 96/05 B

BESCHLUSS

Der 34. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München hat unter Mitwir-kung .............. 

am 7. Juni 2005

in der Abschiebungshaftsache

auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen vom 18.05. 2005

b e s c h l o s s e n :

I. Der Beschluss des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 4. Mai 2005 wird aufgehoben.

II. Das Verfahren wird zur neuen Behandlung und Entscheidung an das Landgericht Nürnberg-Fürth zurückverwiesen. 

G r ü n d e :

I.

Die Ausländerbehörde betreibt die Abschiebung des Betroffenen, eines .........ischen Staatsangehörigen. Der Betroffene war mit rechtskräftiger Verfügung der Ausländerbehörde vom ... ... 2002 ausgewiesen worden, nachdem er sich mittels eines gefälschten französischen Passes eine Aufenthaltserlaubnis/EU erschlichen hatte. Sein anschließend gestellter Asylantrag wurde mit Bescheid des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge vom ... ... 2002 als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Nach seiner Entlassung aus Abschiebungshaft am 3.5.2002 entzog sich der Betroffene seiner Abschiebung und hielt sich nach eigenen Angaben bis Oktober 2004 in N            und sodann in F               auf. Um den 10.4.2005 reiste er erneut in die Bundesrepublik Deutschland ein und wurde am 18.4.2005 durch die Polizei festgenommen. 

Mit Beschluss vom 19.4.2005 hat das Amtsgericht Nürnberg gegen den Betroffenen Abschiebungshaft mit sofortiger Wirksamkeit, längstens bis 19.7.2005 angeordnet. Hiergegen hat der Betroffene sofortige Beschwerde eingelegt, die das Landgericht mit Beschluss vom 4.5.2005 zurückgewiesen hat. Zur Begründung hat das Landgericht ausgeführt, dass der Betroffene vollziehbar ausreisepflichtig sei und die Haftgründe des § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 5 AufenthG vorlägen. 

Gegen den Beschluss des Landgerichts hat der Betroffene sofortige weitere Beschwerde eingelegt.

II.

Auf die zulässige sofortige weitere Beschwerde, für die seit 1.1.2005 nach Art. 11a AGGVG, § 10 Abs. 1 BayObLGAuflG das Oberlandesgericht München zuständig ist, ist der angegriffene Beschluss des Landgerichts aufzuheben und die Sache zur neuen Behandlung und Entscheidung an das Landgericht zurückzuverweisen (§ 27 Abs. 1 FGG, § 563 Abs.1 Satz 1 ZPO). Es sind weitere tatsächliche Ermittlungen erforderlich, die der Senat als Rechtsbeschwerdegericht nicht selbst durchführen kann (Meyer-Holz in Keidel/Kuntze/Winkler FGG 15. Aufl. § 27 Rn. 58).

1.      Rechtsfehlerfrei hat das Landgericht zunächst festgestellt, dass der Betroffene zur Ausreise verpflichtet ist und die Haftgründe des     § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 5 AufenthG vorliegen. Der Betroffene ist aufgrund seiner unerlaubten Einreise vollziehbar ausreisepflichtig (§ 11 Abs. 1 Satz 1, § 50 Abs. 1, § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AufenthG). Da er sich bereits einmal durch Untertauchen der Abschiebung entzogen hat, besteht der begründete Verdacht, er werde dies ohne Zwangsmaßnahmen auch diesmal tun (§ 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AufenthG). Ob auch der Haftgrund des § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AufenthG vorliegt, kann unter diesen Umständen dahinstehen. 

2.     Das Landgericht hat jedoch keine Feststellungen dazu getroffen, ob feststeht, dass aus Gründen, die der Betroffene nicht zu vertreten hat, die Abschiebung nicht innerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann, § 62 Abs. 2 Satz 4 AufenthG. Die formelhafte Feststellung, dass solche Gründe nicht erkennbar sind, reicht dazu nicht aus. Jedenfalls in Fällen, in denen gegen einen Ausländer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde und er sich deswegen in Untersuchungshaft befindet, kann die Abschiebung an dem gemäß    § 72 Abs. 4 Satz 1 AufenthG notwendigen Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft, und damit aus vom Betroffenen nicht zu vertretenden Gründen, scheitern. In diesen Fällen muss daher von Amts wegen (§12 FGG) geprüft werden, ob die Staatsanwaltschaft mit der sofortigen Abschiebung trotz des laufenden Strafverfahrens einverstanden ist oder aus sonstigen Gründen ein kurzfristiger Abschluss des Strafverfahrens nicht ausgeschlossen erscheint (vgl. BayObLG InfAuslR 2002, 314). Im vorliegenden Fall ergibt sich aus der illegalen Einreise in Tateinheit mit dem illegalen Aufenthalt des Betroffenen sowie seiner Festnahme durch die Polizei am 18.4.2005 die nahe liegende Möglichkeit, dass ein strafrechtliches Verfahren gegen den Betroffenen anhängig ist. Tatsächlich befindet sich der Betroffene, wie der Senat festgestellt hat, seit 28.4.2005 aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts vom 27.4.2005 in Untersuchungshaft. Anklage gegen ihn wurde am 12. 5. 2005 erhoben. 

Das Landgericht wird deshalb mit Rücksicht auf die Regelung in § 62 Abs. 2 Satz 4 AufenthG zu prüfen haben, ob eine Abschiebung bis 19.7.2005 grundsätzlich noch möglich ist, sei es, dass die Staatsanwaltschaft einer Abschiebung trotz des laufenden Strafverfahrens zustimmt, sei es, dass ein rechtskräftiger Abschluss dieses Verfahrens bis zum Ablauf der Haftanordnung am 19.7.2005 in Betracht kommt. 

3.       Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

Hat die Staatsanwaltschaft ihr Einvernehmen mit einer Abschiebung des Betroffenen bisher nicht erteilt, besteht für den Tatrichter im Allgemeinen Anlass, genauer zu ermitteln und darzulegen, weshalb die Abschiebung binnen der Dreimonatsfrist des § 62 Abs. 2 Satz 4 AufenthG nicht ausgeschlossen erscheint. Diese Frist beginnt nicht erst mit dem Vollzug der Abschiebungshaft, sondern bereits mit deren Anordnung, erfordert also eine Prognoseentscheidung im Zeitpunkt der amtsgerichtlichen Anordnung der Abschiebungshaft (OLG München Beschluss vom 24.5.2005, 34 Wx 52/05). So können konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass das Strafverfahren kurzfristig zu seinem Abschluss gelangt und der Abschiebung im Übrigen keine Hindernisse entgegenstehen. Ein kurzfristiger Abschluss des Strafverfahrens kommt zum Beispiel bei geringer Straferwartung und einem Geständnis des Täters in Betracht. Das Gericht hat in einem Fall, in dem es eine kurzfristige Beendigung des Strafverfahrens nicht ausschließt, die konkreten Umstände des Einzelfalles darzulegen. Dies setzt voraus, dass Ermittlungen zum Stand des strafrechtlichen Verfahrens und seinem voraussichtlichen Ende geführt werden. Zu diesem Zweck kommt insbesondere die Kontaktaufnahme mit der Staatsanwaltschaft in Betracht.
Diesseits in das Internet eingestellt im Oktober 2005.
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